
 Allmendingen und Altheim
mit Ennahofen, Grötzingen, Weilersteußlingen und Niederhofen
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Mitteilungsblatt  
der Gemeinden

NEUIGKEITEN AUS ALLMENDINGEN UND ALTHEIM Freitag, 16. Juni 2023/Nr. 24

Kontakt und Öffnungszeiten
Allmendingen und Altheim

Bürgermeisteramt
Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 
vormittags  von 08:00 – 12:00 Uhr

Dienstag 
nachmittags  von 13:30 – 16:00 Uhr

Donnerstag 
nachmittags  von 13:30 – 18:00 Uhr

Auskunft: 
Telefon   07391 7015-0
Telefax   07391 7015-35
E-Mail:   info@allmendingen.de

Wochenmarkt

Nicht vergessen:

Jeden Donnerstag Vormittag ist auf dem 
Rathausplatz der Wochenmarkt.

Technische Störungen
(Wasserversorgung…)

Außerhalb der regulären Dienstzeit 
Tel. 07391 7015-66

Gas-Störungsdienst

T 0800 0824505 (gebührenfrei)

 

   

 

 
Gemütliches Beisammensein  

bei Sport und Spiel, 

Essen und Trinken 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Schulhofhock 

 der Grundschule Allmendingen,  
der 7. Klasse der Gemeinschaftsschule  

Schelklingen-Allmendingen  
               und dem Förderverein der Schule 
 

Freitag, 23.06.2023 
  14.00 bis 17.00 Uhr 
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Relegation
zur Kreisliga A

Alle in ROT nach
Allmendingen

Wann: Samstag, 17.06.2023
Anpfiff: 18.00 Uhr
Wo: Sportplatz Allmendingen

vs.
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7.
Kreiselmusikfest

16. BIS 18. JUNI 2023

18:00 UHR  JUGENDGEMEINSCHAFTS-

ORCHESTER MVA/BMV 

18:30 UHR  FASSANSTICH

19:30 UHR   STERNMARSCH

ANSCHLIESSEND UNTERHALTUNG 

IM ZELT MIT BARBETRIEB

10:00 UHR FESTGOTTESDIENST

11:00 UHR  FRÜHSCHOPPEN

11:30 UHR MITTAGESSEN

14:00 UHR  JUGENDKAPELLENTREFFEN

17:00 UHR  VORORCHESTER MVA/BMV

17:30 UHR FESTAUSKLANG VETERANEN

Sonntag, 18. Juni

Freitag, 16. Juni

Samstag, 17. Juni

PARTYNACHTPARTYNACHT
MIT DENPARTYNACHTPARTYNACHT
MIT DENMIT DENPARTYNACHT
MIT DENPARTYNACHT

VVK 10 € // AK 12 €
TICKETS ONLINE UNTER:

WWW.MUSIKVEREIN-ALLMENDINGEN.DE

EINLASS AB 19:00 UHR
BEGINN 21:00 UHR
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Kontakt und Öffnungszeiten

Öffnungszeiten Rathaus

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ein Rathausbesuch ist auch ohne Terminvereinbarung möglich.
Bitte beachten Sie jedoch, dass Bürgerinnen und Bürger die 
vorab einen Termin vereinbart haben, vorzugsweise bedient 
werden.

Um Wartezeiten zu reduzieren, haben Sie folgende Möglichkei-
ten zur Terminvereinbarung:
- unsere Homepage
- unsere App
- per Mail: info@allmendingen.de
- telefonisch unter 07391 7015-0.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Bürgermeisteramt

ALLGEMEINES

Gemeindeeigene Infos

Nachruf

Die Gemeinde Allmendingen trauert um

Ingomar Schubert

der am 10. Mai 2023 in Bad Boll verstorben ist.

Herr Ingomar Schubert gehörte in der Zeit von 1984 bis 
1999 dem Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen an.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.

Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Allmendingen im Juni 2023

Florian Teichmann        Der
Bürgermeister                            Gemeinderat Allmendingen

Sie möchten mehr über uns wissen? 
Besuchen Sie uns auf 
www.nak-verlag.de

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
ALLMENDINGEN

Jubilare

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche der 
Gemeinde Allmendingen gelten

am 11. Juni 2023 Frau Mira Posavcevic, geb. Pavlovic,
   Schillerstr. 14, Allmendingen
   zur Vollendung des 70. Lebensjahres;

am 14. Juni 2023 Frau Emilie Humbert, geb. Bärsauter,
   Freybergring 11, Allmendingen
   zur Vollendung des 80. Lebensjahres.

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung

Einbeziehungssatzung mit örtlichen Bauvorschriften
„Sommerberg Teil-Flst. Nr. 3221“, Hausen ob Allmendingen 
1. Aufstellungsbeschluss einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 
Baugesetzbuch – BauGB mit Örtlichen Bauvorschriften zur 
Satzung
2. Durchführung der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB zur 
Satzung 
Gemeinde Allmendingen, Hausen o.A.

Der Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen hat in seiner  
Sitzung am 10.05.2023 den Aufstellungsbeschluss für die Auf-
stellung einer Einbeziehungssatzung mit örtlichen Bauvor-
schriften für das Plangebiet “Sommerberg Teil-Flst. Nr. 3221“ in 
Hausen o.A. gefasst.

Mit der Aufstellung einer Einbeziehungssatzung gemäß § 34 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB soll eine Teilfläche des Grundstücks Flst. Nr. 
3221 aufgrund der städtebaulichen Situation am Südrand Hau-
sens ob Allmendingens in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil einbezogen werden. Auf dem Grundstück soll damit eine 
bauliche Nutzung im Anschluss an die östlich der Straße  
‘Sommerberg‘ liegenden, bebauten Grundstücke ermöglicht wer-
den.

Im Teilort Allmendingen-Hausen stagniert seit Jahren die bau-
liche Entwicklung. Insbesondere aufgrund fehlender Verfügbar-
keit geeigneter Flächen für die Gemeinde sowie immissions-
rechtlicher Restriktionen durch landwirtschaftliche 
Geruchsbelastungen konnten keine Baugrundstücke realisiert 
werden. Die Bereitstellung von Bauland im Sinne der Eigenent-
wicklung, durch Baulandangebote an die am Ort Lebenden und 
jüngere Bevölkerungsteile im Ortsteil Hausen zu halten, zeigt 
sich bisher als sehr schwierig. 

Mit der Einbeziehungs- bzw. Ergänzungssatzung werden die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines 
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Wohnhauses im Sinne der örtlichen Eigenentwicklung geschaf-
fen. Der einzubeziehende Teilbereich des Flurstücks 3221 
ergänzt den Siedlungsbereich und ist durch die bauliche Nut-
zung der angrenzenden Bereiche geprägt (§ 34 Abs. 4 Nr. 3). 

Maßgebend für den Geltungsbereich ist der Entwurf der Satzung 
vom 25.04.2023.

Lageplan, 25.04.2023, ohne Maßstab

Der Gemeinderat hat am 10.05.2023 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf der Einbeziehungssatzung “Sommerberg Teil-Flst.  
Nr. 3221“ in Hausen o.A. bestehend aus Planzeichnung, Textteil 
mit Begründung und Anhang zur Eingriffs-Ausgleichsbilanz 
gebilligt und die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Beteiligung der Öffentlichkeit zum Planentwurf
Hiermit wird die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB zur Einbeziehungssatzung “Sommerberg Teil-Flst.  
Nr. 3221“ in Hausen o.A. bekannt gemacht.

Die Entwurfsunterlagen mit jeweils Stand vom 25.04.2023, 
bestehend aus:
 - Planzeichnung
 - Textteil mit Begründung
 - Anhang: Eingriffs-Ausgleichsbilanz

werden für die Öffentlichkeit zur Einsicht in der Zeit von

Montag, den 26.06.2023 bis Freitag, den 04.08.2023

je einschließlich, beim Bürgermeisteramt Allmendingen, Haupt-
straße 16, 89604 Allmendingen, im Rathaus Allmendingen, 
Foyer im Erdgeschoss, während der üblichen Dienststunden 
öffentlich ausgelegt.

Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit zur Erör-
terung der Planung. Es können hierzu, schriftlich, elektronisch 
oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus, Stellungnahmen 
bei der Gemeinde abgegeben werden.

Außerdem werden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB bei der Unterrich-
tung der Öffentlichkeit ergänzend elektronische Informations-
technologien genutzt. Die Gemeinde Allmendingen stellt hierzu 
die Bekanntmachung sowie oben aufgeführte Unterlagen der 
Satzungen unter folgender Adresse auf der Homepage der 
Gemeinde Allmendingen ein:

https://allmendingen.de/rathaus/gemeinderat/bauleitplanung/

Es wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffent-
liches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehen-
den Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse 
und Gemeinderat) beraten und entschieden werden, sofern sich 
nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen 
ausdrücklich oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies 
auf derselben eindeutig zu vermerken.

Allmendingen, 16.06.2023

gez. Florian Teichmann
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

1. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan “Am Sportplatz-
weg“ und Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan, 
Gemeinde Allmendingen als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren 
2. Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB

1. Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 10.05.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, zur Sicherung der Wohn- und Gewerbeentwicklung 
der Gemeinde einen Bebauungsplan sowie örtliche Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren auf-
zustellen. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 
“Am Sportplatzweg“ wird hiermit bekannt gemacht.

Verfahren
Der Bebauungsplan wird zusammen mit den Örtlichen Bauvor-
schriften auf der Grundlage und nach den Regelungen des § 13a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt. Die 
Bebauungsplanaufstellung erfolgt ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ohne Umweltbericht 
nach § 2a BauGB.
Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Allmen-
dingen-Altheim stellt den unbebauten Bereich des Plangebiets 
als geplante Sonderbaufläche Sport dar. Der Bereich des Kinder-
gartens ist als bestehende Grünfläche bzw. landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt.
Der Flächennutzungsplan kann im Wege der Berichtigung ange-
passt werden. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebiets wird durch die Planung nicht beeinträchtigt.



6 Freitag, 16. Juni 2023

Plangebiet
Der Bebauungsplangeltungsbereich liegt im zentralen Sied-
lungsbereich der Gemeinde und wird nach Südwesten mit dem 
bestehenden Kindergarten, nach Süden durch überwiegend 
bebaute Grundstücke, nach Osten durch die Bundesstraße 492 
und nach Norden durch die Sportanlagen mit Vereinsgebäude 
begrenzt. Das Bebauungsplanziel ist die bauliche Ergänzung der 
hier unbebauten Teilbereiche des Geltungsbereichs im Sinne 
eine Vervollständigung der Siedlungsstruktur.

Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:
–  nach Süden durch die Flurstücke Nrn. 210/2, 210/4 und 

210/6
–  nach Westen durch den Kindergartenweg Flurstücke Nrn. 201/3 

und 201/4
– nach Norden durch die Sportanlagen auf Flurstück Nr. 198/7
– nach Osten durch die Bundesstraße 492, Flurstück Nr. 446

Die Größe des Geltungsbereichs beträgt ca. 2,1 ha. Der Gel-
tungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 203, 203/1, 206, 207, 
208, 210/1 und 210/5.

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung 
dargestellt begrenzt:

Anlass
Als städtebauliches Ziel der weiteren Innenentwicklung prüft 
die Gemeinde Allmendingen unbebaute Flächen innerhalb der 
Ortslage auf eine zukünftige Nutzung. Zur Schaffung weiterer 
Wohnbauflächen wurde die Fläche zwischen Sportplatzweg, Kin-
dergartenweg und Bundesstraße identifiziert.

Im Rahmen einer ersten städtebaulichen Konzeption wurden 
unterschiedliche Bebauungs- und Erschließungsansätze geprüft. 
Aufgrund der Lage entlang der Bundesstraße sind lärmschutz-
technische Anforderungen zu beachten, die zu einer gemischten 
Nutzungskonzeption führen. Neben der Wohnraumschaffung 
eignet sich der Planbereich daher auch zur Ansiedlung gewerb-
licher Betriebe und Handwerksbetriebe. Aufgrund einer ent-
sprechenden Anfrage wird der Standort eines Hotels geprüft. Es 

wird eine Nutzungsmischung aus Wohnen, Handwerk/Gewerbe 
mit Wohnen und gegebenenfalls eines Beherbergungsbetriebs 
angestrebt.

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Gebietsentwicklung geschaffen 
werden. Zum Bebauungsplan sollen Örtliche Bauvorschriften 
aufgestellt werden.

2. Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung
Der Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen hat in der Sitzung 
am 10.05.2023 zudem die städtebaulichen Konzeptalternativen 
beraten und Alternative 3A als Grundlage der weiteren Planung 
gebilligt sowie die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Hiermit wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die Ziele und Zwecke der 
Bebauungsplanaufstellung bekannt gemacht. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs sowie die konzeptionellen 
Planalternativen werden zusammen mit den textlichen Erläute-
rungen zu den Planungszielen für die Öffentlichkeit zur Einsicht 
in der Zeit von

Montag, den 26.06.2023 bis Freitag, den 04.08.2023

je einschließlich, beim Bürgermeisteramt Allmendingen, Haupt-
straße 16, 89604 Allmendingen, im Rathaus Allmendingen, 
Foyer im Erdgeschoss, während der üblichen Dienststunden 
öffentlich ausgelegt.

Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit zur Erör-
terung der Planung. Es können hierzu, schriftlich, elektronisch 
oder mündlich zur Niederschrift im Rathaus, Stellungnahmen 
bei der Gemeinde abgegeben werden.

Außerdem werden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB bei der Unterrich-
tung der Öffentlichkeit ergänzend elektronische Informations-
technologien genutzt. Die Gemeinde Allmendingen stellt hierzu 
die Bekanntmachung sowie oben aufgeführte Unterlagen der 
Satzungen unter folgender Adresse auf der Homepage der 
Gemeinde Allmendingen ein:

https://allmendingen.de/rathaus/gemeinderat/bauleitplanung/

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentli-
ches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden 
Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und 
Gemeinderat) beraten und entschieden werden, sofern sich 
nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen 
ausdrücklich oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies 
auf derselben eindeutig zu vermerken.

Allmendingen, 16.06.2023

gez. Florian Teichmann
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachugn

Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans “Südblick“ 
und Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungs-
plan „Südblick“, Gemeinde Allmendingen, Teilort Weiler-
steußlingen

Der Gemeinderat der Gemeinde Allmendingen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 18.12.2019 den Aufstellungsbeschluss 
für die Erstellung des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvor-
schriften “Südblick“ am südlichen Ortsrand des Teilorts Weilers-
teußlingen, angrenzend an die Wohnbebauung südlich der 
Steißlinger Straße, vom Luckeweg nach Osten sowie angrenzen-
den landwirtschaftlichen Flächen im Süden und Osten, gefasst. 
Im Geltungsbereich befindet sich bislang eine als Pferdekoppel 
genutzte Streuobstwiese.

Der Bebauungsplan wird zusammen mit den Örtlichen Bauvor-
schriften auf der Grundlage des § 13b BauGB (Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) aufge-
stellt. Somit gelten die Reglungen des beschleunigten Verfah-
rens (§ 13a BauGB) entsprechend. Die Bebauungsplanaufstel-
lung erfolgt ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB und ohne Umweltbericht nach § 2a BauGB. Eine 
frühzeitige Beteiligung erfolgte in der Zeit vom 03.02. bis 
06.03.2020.

Anregungen und Hinweise aus dieser Beteiligung wurden 
geprüft und sind soweit erforderlich in die Planung eingeflos-
sen.
Der Gemeinderat hat am 23.11.2022 über den angepassten  
Geltungsbereich einen erneuten Aufstellungsbeschluss gefasst, 
der am 16.12.2022 wiederum bekannt gemacht wurde.
Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz 2021 hat der Gesetzgeber 
die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13b 
BauGB eröffnet.
Auf Grundlage des nunmehr abgestimmten Bebauungskonzepts 
und zugehöriger Erschließungsplanung wurde der Entwurf des 
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften entwickelt.

Die überplante Streuobstwiese ist aufgrund ihrer Größe nach 
Naturschutzgesetz Baden-Württemberg geschützt (Erhaltung 
von Streuobstbeständen, §33a NatSchG). Sie darf nur mit 
Genehmigung in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden; 
Umwandlungen sind vorrangig durch eine Neupflanzung auszu-
gleichen. Hierzu wurde ein Antrag auf Umwandlung des Streu-
obstbestands erarbeitet; dieser liegt in den Unterlagen bei.

Das vorgeschlagene Ausgleichskonzept auf Flächen direkt süd-
lich des Plangebiets soll sowohl den Ausgleich des Streuobst-
bestands wie auch den artenschutzrechtlichen Ausgleich 
berücksichtigen.

Die Größe des Geltungsbereichs beträgt ca. 1,25 ha. Der Gel-
tungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 128, 134, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 149 und Teilflächen der Flurstücke Nr. 107, 
117, 151.

Maßgebend für den Geltungsbereich ist der Planteil des Bebau-
ungsplanentwurfs vom 10.05.2023 wie in folgender Plankarte.

Entwurf der Planzeichnung, 10.05.2023, ohne Maßstab

Der Gemeinderat hat am 10.05.2023 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf zum Bebauungsplan „Südblick“ mit örtlichen Bauvor-
schriften, Stand vom 10.05.2023, gebilligt und die Durchfüh-
rung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Hiermit wird die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf 
des Bebauungsplans und Entwurf der örtlichen Bauvor-
schriften “Südblick“ bekannt gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften 
sowie Begründung und den unten aufgeführten Unterlagen liegt 
für die Öffentlichkeit zur Einsicht in der Zeit vom

Montag, den 26.06.2023 bis Freitag, den 04.08.2023

je einschließlich, beim Bürgermeisteramt Allmendingen, Haupt-
straße 16, 89604 Allmendingen, im Rathaus Allmendingen, 
Foyer im Erdgeschoss, während der üblichen Dienststunden 
öffentlich aus.

Eingesehen werden können die Entwurfsunterlagen bestehend 
aus Planzeichnung, Textteil und Begründung jeweils in der Fas-
sung vom 10.05.2023 sowie als Gutachten zum Bebauungsplan-
entwurf
•  Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan 

„Südblick“ in Allmendingen, (Stauss & Turni, Stand 
11.01.2022)

sowie als weitere umweltbezogene Information 
• Antrag auf Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG

Außerdem stellt die Gemeinde Allmendingen gemäß § 4a Abs. 4 
BauGB die ortsübliche Bekanntmachung sowie oben aufgeführte 
Unterlagen in das Internet unter folgender Adresse auf der 
Homepage der Gemeinde Allmendingen ein:

https://allmendingen.de/rathaus/gemeinderat/bauleitplanung/
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Während der Auslegungsfrist können – schriftlich, elektronisch 
oder mündlich zur Niederschrift – Stellungnahmen an die 
Gemeinde abgegeben werden.

Es wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, 
dass nach § 4a Abs. 6 BauGB nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können.

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentli-
ches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden 
Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und 
Gemeinderat) beraten und entschieden werden, sofern sich 
nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen 
ausdrücklich oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. 
Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies 
auf derselben eindeutig zu vermerken.

Allmendingen, 16.06.2023

gez. Florian Teichmann
Bürgermeister

Mitteilungen der Verwaltung

Wasserzähleraustausch

Sehr geehrte Hauseigentümerin, sehr geehrter Hauseigentümer,
sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter,

damit Ihre jährliche Gebührenabrechnung absolut korrekt ist, 
muss Ihr Wasserzähler einwandfrei funktionieren. Nach dem 
Eichgesetz sind wir verpflichtet, alle Wasserzähler in einem 
regelmäßigen Turnus zu wechseln.

Die Eichgültigkeit unserer Wasserzähler – von vielen auch  
Wasseruhr genannt – beträgt 6 Jahre. Daher sind wir als Wasser-
versorger verpflichtet Ihren Wasserzähler nach Ablauf dieser 
Frist auszutauschen. Mit Hilfe der EDV überwachen wir die Eich-
fristen und veranlassen einen rechtzeitigen Wechsel.

Ab sofort werden die Wasserzähler ausgetauscht. Unsere 
Mitarbeiter kommen spontan zu Ihnen nach Hause. Wir  
bitten Sie daher unseren Mitarbeitern Zugang zum Wasserzähler 
zu gewähren, damit die notwendigen Arbeiten ausgeführt wer-
den können. Sollten Sie nicht anzutreffen sein, erhalten Sie 
eine Benachrichtigung zur Terminabsprache.

Der Austausch ist für Sie kostenlos und beansprucht eine  
Montagezeit von ca. 30 Minuten – vorausgesetzt die Absperr-
ventile vor und hinter der Wasseruhr sind funktionstüchtig. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass der Zähler zugänglich ist.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Verwirrungen 
bzgl. defekten Absperrventilen o.ä. Wir möchten hiermit 
nochmals darauf hinweisen, dass die Gemeinde Allmendin-
gen nur Eigentümer des Wasserzählers ist und nur für des-
sen Unterhaltung verantwortlich ist. Die Unterhaltung der 
Wasserleitungen, Absperrventilen (vor u. hinter der Wasser-
uhr) etc., ab der Grundstücksgrenze, liegt im Verantwor-
tungsbereich des jeweiligen Eigentümers.

Sollte nach dem Zählerwechsel Wasser austreten oder es  
Unstimmigkeiten geben, bitten wir um Rückmeldung bei Frau 
Baitz unter der Telefonnummer 07391/7015-33.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im 
Voraus.

Bürgermeisteramt Allmendingen

Umwelt aktuell

Gelber Sack

Abfuhrtermine
Allmendingen, Hausen und alle Ortsteile
Freitag, 16. Juni 2023 und Freitag, 30. Juni 2023

Blaue Tonne

Abfuhrtermin
Dienstag, 27. Juni 2023

Biotonne

Abfuhrtermin für Allmendingen, Hausen, Niederhofen, 
Pfraunstetten und Schwörzkirch
Montag, 19. Juni 2023

Biotonne

Abfuhrtermin für Ennahofen, Grötzingen und 
Weilersteußlingen
Mittwoch, 28. Juni 2023

Senioren

Einladung zum Kaffeenachmittag für Senioren

Wir möchten Sie zum Kaffeenachmittag
am Mittwoch, 28. Juni 2023 um 14:30 Uhr

in der Allmendinger Seniorenresidenz 
Ehinger Straße 2

(Eingang durch die Passage)
recht herzlich einladen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich
bei der Gemeinde Allmendingen

unter der Telefonnummer 0 7391 7015-0.

Die Plätze sind begrenzt.

Wir freuen uns auf Sie!

Klaudia Maier und Edith Schrode
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Notdienste

Arzt:
Einheitliche Notrufnummer:  116 117

Kinderarzt:
Gemeinsame Notrufnummer:  116 117

HNO:
einheitliche Notrufnummer:  116 117

Zahnarzt:
Zahnärztliche Notrufnummer:  0761 120 120 00

Notrufnummern im Rettungsdienstbereich Ulm / 
Alb-Donau:
Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizei   110
Nur Krankentransporte  0731 / 19222

Hospizgruppe
Einsatzleitung: Tel. 0172 / 4 21 81 94

Apotheken-Notdienst
Der Notdienst beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet morgens 
um 8.30 Uhr.

Notdiensttelefon 01805 002963 
Ansage der dienstbereiten Apotheken

Sa., 17.06. 7-Schwaben-Apotheke, Laupheim
  07392 168070
So., 18.06. Alpha-Apotheke, Ehingen
  07391 758844
Mo., 19.06. Apotheke am Bronner Berg, Laupheim
  07392 18085
Di., 20.06. Schloß-Apotheke, Erbach
  07305 6033
  Schloss-Apotheke, Obermarchtal
  07375 246
Mi., 21.06.  Löwen-Apotheke, Erbach
  07305 7323
  Rats-Apotheke im Ärztehaus, Schwendi
  07353 9845700
Do., 22.06.  Vitalis Apotheke, Ehingen
  07391 755631
Fr., 23.06. Rats-Apotheke, Laupheim
  07392 2110

Tierärztlicher Notdienst
Tierarztpraxis Kay
Ambulanter oder stationärer Dienst nach telefonischer 
Vereinbarung
Blaubeurerstraße 87, 89601 Schelklingen,
Tel. 07394 245585 oder 0172 6805657 (24 h)

Tierärzte Ehingen
Dr. Martin Knodel, Verena Werner
Hechtstraße 21, 89584 Ehingen
Tel. 07391 54012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nächster Termin am Donnerstag, 22. Juni 2023

vormittags auf dem Rathausplatz

Auf unserem Markt werden vielerlei Produkte angeboten:  
    

➢ Frische Fleisch- und Wurstwaren   Bauer Gölz 
➢ Eier, Geflügel und Milchprodukte  Geflügelhof Rehm 
➢ Knackiges Obst und Gemüse  Herr Menz 
➢ Käsespezialitäten    Käsetheke Semtner 
➢ Frischer Spargel und Erdbeeren  Erdbeerhof Mall 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Allmendinger Wochenmarkt 
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SCHULNACHRICHTEN

Grundschule Weilersteußlingen

Förderverein Grundschule
 Weilersteußlingen e. V. 

Einladung zum Mitfeiern: 
Schulfest in Weilersteußlingen! 

Die Grundschule Weilersteußlingen lädt am 16. Juni von 14.30 
bis 18.00 Uhr zum ersten öffentlichen Schulfest für Groß und 
Klein ein! Seit sage und schreibe 52 Jahren steht die Bergemer 
Schule wie ein Fels in der Brandung, wo Bildung großgeschrie-
ben wird, und das muss gefeiert werden. Die kleine, familiäre 
Bildungseinrichtung hat derzeit 24 Schüler aus den Klassen 1 
bis 4, zwei fest angestellte Lehrerinnen sowie je eine Musik- 
und Religionslehrerin. 

Kinder, ehemalige Schüler und Lehrer sowie alle Neugierigen 
sind herzlich eingeladen, diesen feierlichen Nachmittag zu 
genießen. Es wird ein unvergesslicher Tag für die Kleinen, denn 
es wird eine geballte Ladung an Unterhaltung geboten! Ponyrei-
ten, das Feuerrote-Spielmobil, Kinderschminken und vieles 
mehr garantieren riesigen Spaß und strahlende Kinderaugen. 
Doch auch die Großen kommen hier voll auf ihre Kosten, wenn 
sie eine Reise in die Vergangenheit antreten und in Erinnerun-
gen an ihre eigene Schulzeit schwelgen. Wer Lust hat, schnup-
pert nochmal Schul-Luft bei einem Rundgang durch das Schul-
gebäude mit optionalem Quiz. Hier werden Erinnerungen wach 
und beim Losverkauf gibt es außerdem tolle Preise zu gewinnen. 

Doch nicht nur das, das Organisationsteam aus Lehrern, Eltern 
und dem Schulförderverein hat auch dafür gesorgt, dass kein 
Magen knurren muss, denn für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt! Leckere Speisen, erfrischende Getränke sowie Kaffee 
und Kuchen lassen alle Gäste gestärkt in das bunte Treiben ein-
tauchen. 

Auf einen Blick:
- Offene Schule mit Ralley, wer mag
- Losbude mit tollen Preisen: jedes Los gewinnt
- Pony-Reiten
- Hüpfburg
- Spielmobil
- Kinderschminken
- Bastelangebote
- Essen vom Grill & Pommes
- Kaffee & Kuchen

Wir freuen uns auf viele Besucher aus Nah und Fern und freuen 
und auf einen tollen Nachmittag in geselliger Runde. 

Melanie Schmuker 
-2. Vorsitzende-  
Förderverein Grundschule Weilersteußlingen e. V. 

Noch kein Mitglied?  
>> Jetzt schnell die Grundschule unterstützen durch lediglich 
10 € Jahresbeitrag. <<

 

 

AKTION – AKTION – AKTION 
 

Der Kindergarten LuBe Weilersteußlingen und die Grundschule 
Weilersteußlingen haben für Juni 2023 Folgendes geplant: 

 

Den kompletten Monat Juni 2023 steht ein mit unserem Namen 
gekennzeichneter Papiercontainer bei der Firma Braig in Ehingen. Jeder, 
der möchte, kann seinen Papiermüll in diesem Container entsorgen. Am 
Ende des Monats wird der Container geleert und der Erlös kommt dem 
Kindergarten LuBe Weilersteußlingen sowie der Grundschule 
Weilersteußlingen zugute. 

 

Um euch die Aktion zu erleichtern, werden wir im Juni an einzelnen 
Tagen einen Anhänger organisieren, zu dem ihr euer gesammeltes 
Papier bringen könnt und nicht jeder einzeln nach Ehingen fahren muss. 

 

Wir bitten euch daher, fleißig (möglichst schon jetzt) Zeitungen, Kataloge 
etc. zu sammeln und so den Kindergarten und die Grundschule auf den 
Lutherischen Bergen zu unterstützen! 

 

Weitere Infos folgen, wie z. B. der Platz und die Tage, an denen wir 
einen Anhänger zur Verfügung haben. 

 

 

Bitte diese Info sehr gerne weiterleiten und teilen! 

 
 
 
 
 

Weilersteußlingen, 07.06.2023 
 

 
EINLADUNG 

 
zur 1. Mitgliederversammlung des Fördervereins der Grundschule 

Weilersteußlingen e.V. 2023 
 
 
Liebe Mitglieder, 

 
wir möchten euch recht herzlich zu unserer 1. Mitgliederversammlung des Fördervereins der Grund-
schule Weilersteußlingen e.V. in 2023 einladen, 
 

Montag, 26.06.2023, 20:00 Uhr 
Ort: Grundschule Weilersteußlingen 

 
Lasst uns gemeinsam auf das bisher Erreichte zurückblicken, aber auch einen Ausblick in die Zukunft 
wagen. Ferner stehen Wahlen für das Vorstandsteam an. 
 
Folgende Tagesordnung wurde festgelegt: 
 

1. Begrüßung 
2. Berichte des Vorstands 
3. Entlastung des Vorstands 
4. Wahlen 
5. Verschiedenes/Ausblick 

 
Anträge zur Tagesordnung können bis einschließlich Montag, den 19.06.2023 an den Vorstand gestellt 
werden (fvgsweilersteusslingen@web.de) 
 
Wir freuen uns auf euer Kommen und den Austausch mit euch.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Iraklis Demisis 
1. Vorstand  
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit Allmendingen

Terminplanung vom 16. bis 25. Juni 2023

Bitte informieren Sie sich aktuell auf unserer Homepage, ob 
es Veränderungen im Gottesdienstplan gibt.

Freitag, 16. Juni – Heiligstes Herz Jesu
14:00 Uhr Beichtgelegenheit Pfarrkirche Allmendingen
15:00 Uhr Feier der Todesstunde Jesu, 
  Pfarrkirche Allmendingen, mit Liveübertragung

Samstag, 17. Juni – Unbeflecktes Herz Mariä
12 – 13 Uhr Führung im Ulmer Münster für die Firmbewerber
19:00 Uhr Vorabendmesse Altheim
  f. Maria u. Otto Hummel

Sonntag, 18. Juni – 11. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Wortgottesfeier Schwörzkirch
10:30 Uhr Heilige Messe im Festzelt beim Kreiselmusikfest

Montag, 19. Juni
19:30 Uhr bewegt – durchs Labyrinth des Lebens, 
  Pfarrer-Sailer-Haus

Dienstag, 20. Juni
19:30 Uhr Heilige Messe Niederhofen
  f. Walter u. Anton Reiser
  f. Peter Wörz, Georg Knoll u. Angeh.
  f. Klara u. Karl Braig
  f. Josef Keller u. Angeh.
   f. Paul u. Rese Hirschle, Anton u. Luise Ott u. 

Angeh.
  f. Easy u. Hermann Glökler u. Angeh.
  f. Maria Braun, Sr. Pia, Paul Braun
  f. Anton Braun

Mittwoch, 21. Juni
19:00 Uhr Taizé Gebet, Christuskirche

Donnerstag, 22. Juni
10:00 Uhr Stunde der eucharistischen Andacht, 
  Pfarrkirche Allmendingen
12:30 Uhr Schülergottesdienst der Klasse 3, Aula Schule

Freitag, 23. Juni 
14:00 Uhr Beichtgelegenheit Pfarrkirche Allmendingen
15:00 Uhr Feier der Todesstunde Jesu, 
  Pfarrkirche Allmendingen, mit Liveübertragung

Samstag, 24. Juni – Geburt des hl. Johannes des Täufers
10:00 Uhr Probe zur Firmung in Allmendingen
11:00 Uhr Erklärungen zur Firmung für Firmbewerber, 
  Pfarrkirche Allmendingen
13:00 Uhr Probe zur Firmung in Altheim
19:00 Uhr Vorabendmesse Schwörzkirch

Sonntag, 25. Juni – 12. Sonntag im Jahreskreis
Außerordentlicher Missio-Sonntag
10:30 Uhr  Heilige Messe Pfarrkirche Allmendingen mit  

Ministrantenaufnahme und Ministrantenehrungen, 
  mit Liveübertragung
  2.Opfer für Gebhard Bärsauter
  f. Maria Braun
  f. Hans Braun
  f. Sieghilde Leichtle
  f. Kreszentia Daferner

Diakon Alexander Kramer: 
Telefon 0 73 91 / 7 80 09 11,
E-Mail-Adresse: alexander.kramer@drs.de
Gemeindereferentin Sabine Steinwand: 
Telefon: 0 73 91 / 7 81 66 78,
E-Mail-Adresse: sabine.steinwand@drs.de
Pfarrer Martin Jochen Wittschorek: 
Telefon 0 73 91 / 7 81 66 77 oder 0152 /295 95 221 
(nicht montags)

Pfarrbüro: 
Telefon 0 73 91 / 5 37 35, Kirchplatz 2, 89604 Allmendingen
Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
E-Mail-Adresse: SE5.Ehingen-Ulm@drs.de
Homepage: www.se-allmendingen.de

Gemeinsame Kirchenpflege Allmendingen, Altheim, 
Schwörzkirch: Hehlestraße 2, 89584 Ehingen (im Katholischen 
Verwaltungszentrum Ehingen), Telefon 0 73 91 / 7 63 96 42
E-Mail-Adresse: MariaeHimmelfahrt.Allmendingen@nbk.drs.de

Mitteilungen Seelsorgeeinheit

Kollektenplan Juni 2023
18./25. Juni: für die Kirchengemeinde
25. Juni: Außerordentlicher Missio Sonntag in Allmendingen
29. Juni: Peterspfennig-Kollekte

Spendenkonto für die Hilfe für ältere Menschen von Pfarrer 
Simon Peter:
Misereor-Spendenkonto, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, 
BIC: GENODED1PAX
mit dem Verwendungszweck: „Zweck W31162 Caroline Elderly 
Foundation, Uganda“.
Informationen unter https://carolineelderlyfoundation.org.
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Dank für die Zusammenarbeit so vieler Helfer an 
Fronleichnam
Allen, die an Fronleichnam in den drei Gemeinden geholfen 
haben um den Prozessionsweg, die anliegenden Häuser und die 
Altäre zu schmücken, dem Kirchenchor Schwörzkirch, dem 
Musikverein, den Mesnerinnen und Mesnern und Ministrantin-
nen und Ministranten, den Fahnenträgern, den Familien von 
Freyberg, allen, die die Altäre aufgebaut und wieder abgebaut 
haben und allen, die im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass 
die Prozessionen in Ordnung vonstattengingen, ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“.
Ein herzlicher Dank auch an die SanitäterInnen vom Roten 
Kreuz für ihren Einsatz.
Alle haben mitgeholfen, dass Fronleichnam ein Fest zur 
Ehre des Herrn wurde.

Geschenk für den Primizianten Körmöczy
Wir laden Sie ein, dem Weihekandidaten Lajos Körmöczy ein 
Geschenk zu seiner Weihe zu machen. Diakon Körmöczy wünscht 
sich ein Fest mit den Kirchengemeinden. Nach dem Gottes-
dienst zur Nachprimiz am 23. Juli wird es im Pfarrer-Sailer-Haus 
die Möglichkeit zum Mittagessen geben, an dem alle Gemeinde-
mitglieder teilnehmen können. Wichtig ist zur Planung des 
Essens, dass Sie sich dazu bitte bis zum 9. Juli anmelden. Es 
wird ein klassisches Sonntagsessen geben.
Sie können Ihr Geldgeschenk ins Pfarrbüro bringen, oder an der 
Kirchtüre abgeben (wir sammeln nach den Gottesdiensten am 
24./ 25. Juni und am 1./2. Juli). Mit dem Geldgeschenk wird 
ein Teil des Mittagessens finanziert.
Wir werden in allen drei Pfarrkirchen unserer Seelsorgeeinheit 
vorbereitete Glückwunschkarten auslegen, auf der Sie als 
Schenker gerne unterschreiben dürfen. Außerdem liegen bis 
zum 9. Juli Anmeldezettel zum Mittagessen aus.

Fahrgelegenheit zur Priesterweihe von Diakon Körmöczy
Zur Priesterweihe von Diakon Lajos Körmöczy am Samstag,  
8. Juli, um 9.30 Uhr im Dom zu Rottenburg gibt es die Möglich-
keit, einen Bus zu bestellen. Die Fahrt würde bei genügend  
teilnehmenden Gläubigen stattfinden und um die 25 Euro pro 
Person kosten. Rückkehr würde am selben Tag vor 16 Uhr sein. 
Alle Interessierten mögen sich möglichst schnell, spätestens 
aber bis zum Freitag, 16. Juni, bei Maria Scholz, Telefon 07391 / 
83 87 melden.

bewegt - durchs Labyrinth des Lebens
Am Montag, 19. Juni, findet um 19.30 Uhr wieder ein bewegt 
- Abend statt. Mit meditativen Tänzen und bewegenden Texten 
haben alle Interessierten die Möglichkeit, eine Stunde Auszeit 
vom Alltag zu nehmen und Kraft zu erhalten, durch Bewegung 
und Gemeinschaft. Ein großes, begehbares Labyrinth ermöglicht 
den Teilnehmer:innen, sich mit den Wegen und Windungen des 
eigenen Lebens auseinander zu setzen und sich treiben zu las-
sen von der Gewissheit anzukommen. Das Labyrinth darf nur in 
Socken begangen werden.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die einfachen Schrittfol-
gen der meditativen Tänze können leicht mitvollzogen und dem 
eigenen Tempo angepasst werden.
Es wird empfohlen sich ein Getränk mitzubringen.

Tauftermine 
Die nächsten Tauftermine in unserer Seelsorgeeinheit sind fest-
gelegt:
30. Juli, 24. September, 15. Oktober, 19. November, 17. Dezem-
ber, 28. Januar 2024 jeweils um 11.45 Uhr.

Aus dem Jahresprogramm 2023 der Dekanatsgeschäftsstelle

Den Glauben mit klassischer Musik erschließen
Klassische geistliche Musik in ihrem Gehalt für den Glauben 
heute zu erschließen, ist Ziel des Credo-Musik-Projektes, das im 
Dekanat Ehingen-Ulm seit 2019 viermal im Jahr angeboten 
wird. Am Sonntag, 18. Juni, 14.30 Uhr geht es bei einer Andacht 
mit eingespielten Hörbeispielen in der Klosterbasilika Ulm-Wib-
lingen um Werke von Alessandro (1660-1725) und Domenico 
(1685-1757) Scarlatti.
Ohne Anmeldung. Eintritt frei. Infos unter 0731/9206010 und 
dekanat.eu@drs.de.

Mit Ignatius hörend kommunizieren
Ignatius von Loyola hat eine Kommunikationspsychologie ent-
wickelt, die fünf Jahrhunderte später immer noch aktuell ist.
Damit befassen sich die Ignatianischen Impulse am Dienstag, 
27. Juni, 19.00 Uhr im Saal des Bischof-Sproll-Hauses Ulm, 
Olgastr. 137 mit zusätzlicher Onlineübertragung.
Onlineteilnahme erfolgt über www.zoom.us mit Meeting-ID: 
885 269 9290, Kenncode: 196365 oder Telefonnummer zum Mit-
hören: Tel.: 0695 050 2596, dann Meeting-ID und Kenncode, je 
mit Raute # abschließen.

Mitteilungen Allmendingen

Vorschau
Heilige Messe in Hausen am 28. Juni.
Kinderkirche am 1. Juli.

Orgelfest am 2. Juli 2023
Der Orgelförderkreis Mariä Himmelfahrt All-
mendingen lädt am Sonntag, 2. Juli 2023, zum 
Orgelfest ein. Für das Orgelfest bitten wir um 
Kuchenspenden. Spendenzusagen bitte ans 
Pfarrbüro unter der Tel. 07391 / 53 735 oder 

per Mail unter se5.Ehingen-Ulm@drs.de.
Schon jetzt ein herzlicher Dank dafür!

Mitteilungen Altheim

Messintentionen am 25. Juni
Leider entfällt die Heilige Messe in Altheim am 25. Juni um  
9 Uhr. Die eingetragenen Messintentionen müssen auf andere 
Termine verlegt werden. Terminwünsche bitte bis Dienstag,  
20. Juni, bis spätestens 10 Uhr an das Pfarrbüro melden: Mail 
an se5.ehingen-ulm@drs.de oder Telefon 07391 / 5 37 35.

Probe Firmung Altheim
Die Probe zur Firmung in Altheim musste leider vorverlegt wer-
den. Probe ist nun am Samstag, 24. Juni, um 13 Uhr in der 
Pfarrkirche.

Lesen, mitreden, mitmachen. 
Mit Ihrem Mitteilungsblatt 
am Gemeindeleben teilnehmen.
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Evangelische Kirchengemeinden
Weilersteußlingen u. Allmendingen

Wochenspruch: (2. Sonntag n. TRINITATIS)
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich 
will euch erquicken.  Matthäus 11,28

Samstag, 17. Juni 2023
10.30 Uhr Taufgottesdienst (Prädikant R. Störk)
   In diesem Gottesdienst wird die Heilige Taufe 

empfangen: Ariana Block

Sonntag, 18. Juni 2023 (2. Sonntag n. Trinitatis)
09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Allmendingen   
  (Pfrin. A. Kasper)
10-11.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindezentrum 
  in Allmendingen
10.30 Uhr  Gottesdienst in Weilersteußlingen mit Abend-

mahl (Pfrin. A. Kasper)
10.30 Uhr  Kinderkirche in Weilersteußlingen im Gemeinde-

haus

Montag, 19. Juni 2023
14.00 Uhr Seniorengymnastikgruppe im Gemeindehaus
  in Weilersteußlingen
20.00 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen

Mittwoch, 21. Juni 2023
19.00 Uhr  Taizégebet in der Christuskirche in Allmendingen

Donnerstag, 22. Juni 2023
10.00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
  in Weilersteußlingen

Sonntag, 25. Juni 2023 (3. Sonntag n. Trinitatis)
09.30 Uhr  Familiengottesdienst beim Gartenfest am 

Musikerheim in Grötzingen
   Das Opfer dieses Gottesdienstes wird für die 

DIAKONIE in der Landeskirche erbeten.
Keine Kinderkirche in Weilersteußlingen.
10.30 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche 
  in Allmendingen (Pfrin. A. Kasper)
   In diesem Gottesdienst werden die Heilige Taufe 

empfangen:
  Jana Lechermann
  Hanna Schneider
  Johannes Hall

Vorschau Termine:
Sonntag 02.07.2023 
09.00 Uhr   Erntebittgottesdienst in Alllmendingen
10.30 Uhr  Erntebittgottesdienst in Weilersteußlingen
19.00 Uhr  Ehinger Musiksommer in der Pankratiuskirche
  in Weilersteußlingen
  (THOMAS LELEU & ROMAIN LELEU)
  Duo Virtuoso – Tuba trifft Trompete
  Kammermusik vom Feinsten VVK 18,-Euro / AK 21,-
  Schüler u. Studierende 7,-- Euro

Sonntag, 23.07.2023 
   Verabschiedung von Pfr. A. Kasper im Gottes-

dienst

Mittwoch 26.07.2023 
09.00 Uhr Schulabschlussgottesdienst in der Kirche in
  Weilersteußlingen

Taufsonntage 
Ab sofort haben wir feste Tauftermine (an „Taufsonntagen“) 
eingerichtet, an denen in den Kirchengemeinden Weilersteuß-
lingen und Allmendingen die Taufe gefeiert wird.

Sonntag, 25.06.2023 10.30 Uhr Allmendingen
Sonntag, 09.07.2023 09.00 Uhr Weilersteußlingen; 
   10.30 Uhr Allmendingen

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie ihr Kind taufen lassen 
möchten. 

WEILERSTEUSSLINGEN

Kleidersammlung für BETHEL
Vom 26. Juni 2023 bis 01. Juli 2023 findet die Kleider-
sammlung für BETHEL statt.
Die leeren Kleidersäcke sind am Ausgang der Kirche zum Mit-
nehmen ausgelegt.

Abgabestelle: Gemeindehaus Weilersteußlingen
Schulweg 8 - Foyerbereich

Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, ( bitte paarweise 
bündeln) Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten – jeweils 
gut (am besten in Säcken) verpackt).

N i c h t   in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte  
Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzel-
schuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.

Für Ihre Unterstützung danken Ihnen die v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen BETHEL sowie das Evang. Pfarr-
amt Weilersteußlingen.

Offene Kirche
Die Kirche in Weilersteußlingen ist täglich ab 10.00 Uhr, bzw. 
am Sonntag ab Gottesdienstbeginn geöffnet, jeweils bis 17 Uhr.

ALLMENDINGEN

Unterstützen Sie Ihre Kirchengemeinde Allmendingen!
Für die kleinen und großen Aufgaben in unserer Kirchen-
gemeinde erbitten wir herzlich Ihre Spende:
Ev. Kirchengemeinde Allmendingen, 
IBAN: DE16 6305 0000 0009 3077 04.
Vergelt's Gott.

Information an alle Evangelischen Gemeindemitglieder der 
Kirchengemeinden Weilersteußlingen und Allmendingen:
Pfarrerin Angelika Kasper ist zu erreichen im Ev. Pfarramt 
Weilersteußlingen unter der Telefon-Nr. 07384-404, oder per 
E-Mail: angelika.kasper@elkw.de
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Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau-Kreis
Die Notfallseelsorge ist an 365 Tagen rund um die Uhr alarmier-
bar über die Leitstelle der Feuerwehr Ulm 0731 161-7102.

Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm
Tel: 0800 1110111 oder 0800 1110222. Der Anruf ist kostenfrei
Die Telefonseelsorge im Internet ist unter 
http://www.telefonseelsorge.de/ zu erreichen.

Pfarrbüro Weilersteußlingen/Allmendingen 
Das Pfarrbüro ist für den Besucherverkehr wie folgt geöffnet:
Dienstag von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr – 11.00 Uhr

Ansonsten kann gerne telefonisch (Tel. 07384-404) oder per 
E-Mail/ Post Kontakt aufgenommen werden.
Mail Pfarramt Weilersteußlingen: 
Pfarramt.Weilersteusslingen@elkw.de
Mail Pfarramt Allmendingen: 
Pfarramt.Allmendingen@elkw.de

Homepage: 
www.weilersteusslingen-evangelisch.de/ 
www.allmendingen-evangelisch.de 
Die Internetadressen führen jeweils zur gemeinsamen Home-
page der beiden Kirchengemeinden Weilersteußlingen und  
Allmendingen 

VEREINE UND ORGANISATIONEN

DRK-Ortsverein Allmendingen

DRK Blutspendedienst
Baden-Württemberg | Hessen
gemeinnützige GmbH

Pressemitteilung  Juni 2023

Alle Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte online unter
www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 949 11.
Pressekontakt DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen gemeinnützige GmbH
Eberhard Weck, Telefon: 069 / 6782-162, E-Mail: e.weck@blutspende.de
Sandhofstraße 1 in 60528 Frankfurt am Main

Pressemitteilung

Juni 2023

Sommer, Sonne, Ferienzeit: Blut spenden nicht vergessen!

Die Sommerzeit stellt für die Versorgung von Patient*innen eine Herausforderung dar.
Jetzt liegend Leben retten. Das DRK bittet zur Spende.

Nächster Termin:

Donnerstag, dem 29.06.2023
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Turn- und Festhalle, Marienstr.16
89604 ALLMENDINGEN

Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter www.blutspende.de/termine

Der Sommer lockt in diesen Wochen viele Spender*innen weg von der Spenderliege. Leere
Liegen bei der Blutspende können zu einem Problem werden: Unfälle und Krankheiten
machen vor gutem Wetter keinen Halt. Jetzt liegend Leben retten!

Kleiner Pieks, große Wirkung: Eine einzige Blut-
spende hilft bis zu drei Schwerkranken oder Verlet-
zten. Jeden Tag zählt jede Spende:
Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen
sind nur bis zu 4 Tage haltbar) sind Patient*innen
auf das kontinuierliche Engagement der Blutspend-
er*innen angewiesen.

Gute Tat. Jute Tasche. Alle Lebensretter*innen
erhalten bei der Blutspende einen exklusiven
DRK-Jute-Tat-Beutel.

Alle Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte online unter
www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 949 11.
Pressekontakt DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen gemeinnützige GmbH
Eberhard Weck, Telefon: 069 / 6782-162, E-Mail: e.weck@blutspende.de
Sandhofstraße 1 in 60528 Frankfurt am Main
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Musikverein Harmonia Allmendingen

7. Kreiselmusi77 kfest
16.–18. Juni 2023
FFrreeiittaagg,, 1166.. JJuunnii 22002233
18.00 Uhr Stimmung mit 

Jugendgemeinschaftff stt orchester BMV/VV MVA 
18.30 Uhr Fassanstich
19.30 Uhr Sternmarsch, anschließend Unterhaltung im Zelt

MGV Grimmelfingen
MV Hohentengen
MV Feldstetttt en
Musikkapelle Emerkingen
MV Illmensee
Stadtkapelle Munderkingen

SSaammssttaagg,, 1177.. JJuunnii 22002233
21.00 Uhr BäBB tää stt chcc eree BuBB auu maa

Einlass 19:00 Uhr / VVK 10 5/AK 12 5
Ticketstt unter www.musikverein-allmendingen.de

SSoonnnnttaagg,, 1188.. JJuunnii 22002233
10.00 Uhr Festgotttt esdienst
11.00 Uhr Frühschoppen
ab 11.30 Uhr Mitttt agessen
ab 14.00 Uhr Jugendkapellentreffff en

(Gemeinschaftff stt jugendkapelle Griesingen/Rißtissen,
Gemeinschaftff stt jugendkapelle Schmiechen-Schelklingen,
Jugendkapelle Dächingen, Jugendkapelle Frankenhofen)
Kaffff ee und Kuchen

17.00 Uhr Vororchester MVA/BMV
17.30 Uhr Festausklang Veteranen

Weitere Infos unter
www.musikverein-allmendingen.de

Schützenverein Allmendingen 1975 e.V.

SV Allmendingen stellt Rekord ein  

Medaillenregen für den SV Allmendingen bei den württem-
bergischen Meisterschaften

Wie bereits vor einigen Ausgaben berichtet, laufen aktuell die 
Landesmeisterschaften im Sportschießen. Am Wochenende vom 
03.06. bis 04.06. fanden mehrere Wettbewerbe in verschiede-
nen Disziplinen statt.

Andreas Klemm war am Samstag mit der 5-schüssigen Luftpis-
tole in Ruit am Stand. Hier gibt es zwei Disziplinen – Standard 
und Mehrkampf. Beide Disziplinen beginnen mit zwei 5er Serien 
bei der jeweils innerhalb von 150 Sekunden die Schüsse fallen. 
Beim Mehrkampf ist in den folgenden zwei 5er Serien die 
Scheibe abwechselnd für 7 Sekunden für den Beschuss gesperrt 
und für 3 Sekunden freigegeben. Beim Standard hingegen wer-
den die zwei 5er Serien jeweils innerhalb von 20 Sekunden 
abgegeben.
Andreas belegte im Mehrkampf mit insgesamt 330 Ringen den 
13. Platz. 334 Ringe reichten ihm in der Disziplin Standard für 
einen 10. Platz. Im Nachgang meinte er: „Meine Ziele für diese 
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Disziplinen waren dabei sein, Erfahrung sammeln, Spaß haben 
und nicht letzter werden – mit dem Ergebnis jeweils im Mittel-
feld, kann ich zufrieden sein.“
Zeitgleich waren weitere unserer Schützen in Sindelfingen mit 
den Vorderladern am Start. Armin Roth trat als Einzelstarter in 
mehreren Disziplinen an. Mit dem Perkussionsgewehr bildeten 
Patrick Lang, Julien Stranig und Steven Blakowski eine Mann-
schaft. Auch unsere „Deutsche-Meister-Mannschaft 2022“ 
bestehend aus Markus Hüglin, Ralf Junghans und Bernd Schön-
born war ebenso dabei.
Patrick, Julien und Steven schossen sich mit insgesamt 406 
Ringen auf Rang 10. Patrick wurde mit 141 Ringen 7. Julien 
schaffte es mit 134 Ringe auf Rang 13 und Steven wurde mit 
131 Ringen 15.
Mit der Luntenschlosspistole ging Ralf Junghans mit 129 Rin-
gen als dritter vom Stand. Ebenfalls Bronze konnte sich Bernd 
Schönborn mit 133 Ringen und der Steinschlosspistole sichern. 
Ralf wurde mit ebenfalls 133 Ringen allerdings dem schlechte-
ren Ringverhältnis vierter in dieser Disziplin. Zusammen mit 
den 129 Ringen von Markus Hüglin kam die Mannschaft des SV 
Allmendingen hier auf 395 Ringe und konnte zum Titelgewinn 
noch den Rekord neu einstellen.
Armin Roth gewann sowohl mit der Steinschlosspistole (134 
Ringe) und dem Perkussionsrevolver (132 Ringe) die Silberme-
daille.  
Als krönender Abschluss dieses Meisterschaften-Wochenendes 
wurde Bernd Schönborn mit der Luntenschlosspistole und 129 
Ringen „Württembergischer Meister 2023“ und konnte seinen 
eigenen Landesmeister-Rekord aus dem Vorjahr damit bestäti-
gen.

„Dieses Wochenende war ein sehr erfolgreiches für unsere 
Schützen, so kann es weitergehen“, so Sportleiter Andreas 
Klemm. Auch Bernd Schönborn pflichtet dem bei: „es lief ein-
fach Super – jede Menge Medaillen für Allmendingen“ und Armin 
Roth äußert sich ähnlich: „an diesen Tagen hat einfach alles 
gepasst!“

Die weiteren Einzel-Ergebnisse:

Schütze Disziplin Ringe Platzierung
Armin Roth Perkussionspistole 135 5
Ralf Junghans Muskete 78 9
Ralf Junghans Steinschlossgewehr 119 11

Der Verein gratuliert seinen Meister-Schützen und wünscht allen 
weiteren Teilnehmern für die anstehenden Wochen noch 
GUT SCHUSS!

Die Sportleitung

Historische Laufgruppe der Lutherischen Berge

Wer hat noch Lust und Zeit bei unserem nächsten Umzug in 
Westerheim mitzulaufen???

Wäre schön, wenn wir wieder mit einer großen Gruppe dabei 
wären.
Der Umzug findet am Sonntag, 09.07 statt.

Bei Interesse meldet euch telef. bei
Hanne 07384/ 6726 oder bei
Elke 07384/6405 oder auch per Whats app
Lg Elke u. Hanne

Obst- und Gartenbauverein 
Niederhofen

Tagesausflug am Sonntag, 25.06.2023 zur
LANDESGARTENSCHAU BALINGEN

Mitten im Herzen des Zollernalbkreises liegt Balingen. Das Ver-
anstaltungsgelände der Gartenschau erstreckt sich entlang der 
Eyach, einem Nebenfluss des Neckars. Erleben Sie mit uns Höhe-
punkte, wie die einladenden Eyachterrassen und die Wasser-
gärten. Verbringen Sie einen beeindruckenden Tag in "Klein 
Venedig" und melden Sie sich bis spätestens 24.06.2023, 
12.00 Uhr zu unserem gemeinsamen Ausflug an. 

Abfahrt am Bahnhof Ehingen um 7.25 Uhr
Die Rückfahrt ist für 16.23 Uhr geplant, so kommen wir kurz 
nach 18.00 Uhr wieder in Ehingen an und können unseren Aus-
flug bei einer gemeinsamen Schlusseinkehr in Paula`s Alb aus-
klingen lassen. Die Fahrtkosten und Eintrittsgelder belaufen 
sich auf ca. 25.-- Euro/Person.  

Anmeldung per Whats App oder telefonisch:
Paul Bloching  71617
Hildegard Rieger 53975
Annemarie Mößlang  54394
Auch Nichtmitglieder dürfen sehr gerne teilnehmen!

Sportverein Niederhofen e.V.
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Abteilung Fußball - Aktive

SV Niederhofen erreicht die Relegation!

1.Mannschaft -->  SGM Schmiechtal/ Alb - SV Niederhofen   0:1
Reserve -->  SGM Schmiechtal/ Alb - SV Niederhofen   2:1

Nach einer hart umkämpften Hitzeschlacht in Justingen konnte 
die 1.Mannschaft die 3 Punkte mit ins Hochsträß nehmen. 
Leider nutzen wir nicht konsequent unsere vielen Chancen, um 
unsere zahlreichen mitgereisten Fans zu beruhigen. In der 77. 
Minute kam die Erlösung durch Markus H. mit einem unhaltba-
ren Freistoß zum 0:1 Siegtreffer. Es ist schade, dass er im 
letzten Spiel der Saison aufgrund eines unnötigen Platzverwei-
ses gesperrt ist.

Herzlichen Dank an alle mitgereisten Fans für eure laut-
starke Unterstützung. Jetzt gilt es den Fokus auf kommenden 
Samstag zu legen, wo wiederum alle Fans gefragt sind, um die 
Saison erfolgreich mit dem Aufstieg abzuschließen.
ALLE IN ROT am Samstag, 17.06.2023 nach Allmendingen 
zum Relegationsspiel.
Anpfiff gegen die SGM Daugendorf/ Unlingen ist um 18:00 
Uhr.
Weitere Infos hierzu folgen noch.

Auf gehts SVN!

Bergemer Musikverein  
Grötzingen 1927 e.V.

Unser traditionelles Gartenfest veranstalten wir von Freitag, 
23. Juni 2023 bis Sonntag, 25. Juni 2023. Da sich der neue 
Standort am Musikerheim bewährt hat, wird das Fest auch in 
diesem Jahr wieder rund um unser Musikerheim (Grießtalstraße 
40, Grötzingen) stattfinden. In Bezug auf das Programm haben 
wir uns für dieses Jahr wieder etwas Neues einfallen lassen.

Freitag 23.06.2023
21:00 Uhr „Pfosta-weg-Feschd“ mit DJ MATRA.

Samstag 24.06.2023
18:30 Uhr Kappellenwettstreit auf der Waage 
  (Grießtalstraße 8, 89604 Grötzingen)
19:15 Uhr Umzug zum Zelt
Danach  Unterhaltung mit den Musikvereinen aus 

Magolsheim, Reutlingendorf und Dächingen

Sonntag 25.06.2023
09:30 Uhr Zeltgottesdienst
11:00 Uhr Frühschoppen mit den Ehgnerländer
11:30 Uhr Mittagessen
14:45 Uhr  Nachmittagsunterhaltung mit der Jugend des 

BMV/MVA
17:30 Uhr kleine Besetzung des BMV

Natürlich ist auch an allen Tagen für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt. So können Sie am Samstagabend unsere selbstgemach-
ten Cocktails genießen. Am Sonntag servieren wir neben unse-
rem gewohnten Mittagessen (Schweinehals mit Kartoffelsalat) 
auch ein vegetarisches Gericht (Gemüsemaultaschen mit  
Kartoffelsalat). Ebenso bieten wir wieder leckere Kuchen sowie 
verschiedene Eissorten an und die Kinder dürfen sich schon 
jetzt auf das Kinderschminken und die Kinderspiele freuen.

Kommen Sie vorbei und verbringen Sie ein paar frohe Stunden 
auf unserem Gartenfest am Musikerheim, das, dank des beheiz-
baren Zeltes, bei jeder Witterung stattfindet.

Die Musikerinnen und Musiker des Bergemer Musikvereins freuen 
sich über Ihren Besuch!

Bergemer LandFrauenverein e.V.

Ausflug ins Allgäu

07:30 Uhr: Abfahrt Lutherische Berge
10:00 Uhr:  Ankunft St. Coloman Kirche mit Blick aufs Schloss 

Neuschwanstein mit Frühstück. Weiterfahrt zur 
Buchenbergbahn

11:00 Uhr: Start Buchenberg
   entweder wandern: 1h gemütlich - Fahrweg oder 

Trails oder mit der Sesselbahn (13,50€ Berg- und 
Talfahrt)

12:00 Uhr:  Reservierung Buchenbergalm (bei schlechtem 
Wetter in der Stube ansonsten draußen)

14:40 - 15:40 Uhr  Forggensee Rundfahrt (Optional: Kaffee und 
Kuchen)

16:15 Uhr: Abfahrt mit dem Bus in Füssen
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18:30 Uhr:  Einkehren im Adler Altsteußlingen
21:00 Uhr:  Ankunft Lutherische Berge

Herzliche Einladung an alle LandFrauen, Nicht-Mitglieder und 
Kinder.

Eure
Kristina Beck und Tina Paal

Schwäbischer Albverein Weilersteußlingen

   Schwäbischer Albverein 
Ortsgruppe Weilersteußlingen

Albvereins Familiencup im Donau-Bussen-Gau

Am Sonntag, 23. Juli 2023
** Wanderspaß für Jung und Alt **

Gestartet werden kann zwischen 10:00 und 12:00 Uhr ab der Bergemer Gemeindehalle in 
Weilersteußlingen. Dort starten wir in Gruppen um zu Fuß einen Teil der Lutherischen Berge zu
erkunden! (Gruppengröße mind. 3 Personen – davon mind. ein Erziehungsberechtiger)

Unsere Rundwanderung endet wieder an der Bergemer Gemeindehalle. 
** Für das das leibliche Wohl ist gesorgt **  (Weißwurstfrühstück ab 9:00 Uhr auf Anmeldung)

Tipp: Bitte für die Wanderstrecke einen kleinen Proviant mitbringen. 
Familiengerechte und Kinderwagengeeignete Wanderstrecke.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 16. Juli 2023

Mail: albverein.og.weilersteusslingen@web.de
 
Telefon: 07384/840 99 90
(Mittwochs zwischen 16:00 und 20:00 Uhr)

Besuche uns auf 
InstagramWhatsApp:

Erreichen Sie Menschen in Ihrer Nähe.
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Gebirgsausflug 
am Sonntag, 09.07.2023
Nach Bad Hindelang ins Ostrachtal
Treffpunkt ist um 7:30 Uhr am Wanderheim Farrenstall zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften für die Fahrt nach Hinterstein.

Ab Hinterstein fahren wir mit dem Bus zum Giebelhaus, von dort wandern wir 
zur Schwarzenberghütte. Hier besteht die Möglichkeit für eine Mittagspause. 

Die Schwarzenberghütte ist eine idyllisch im "Paradies" gelegene Hütte im Ostrachtal
(Hintersteiner Tal).

Danach geht’s weiter zur Sennalpe Laufbichl. Möglichkeit zur Kaffeepause.
Die Alpe Laufbichl (1.250m) liegt auf der Sonnenseite des Obertals und ist die flächenmäßig 
größte Sennalpe Deutschlands.

Rückwanderung zum Giebelhaus und mit dem Bus nach Hinterstein. 

Der Rundweg hat ca 9,00 km, Anmeldung bis 02.07.2023
reine Wanderzeit ca 3,50 Std. Unter 07384-859
Auf- und Abstieg ca. 300 Höhenmeter oder WhatsApp

Schwarzenberg
hütte

Volkstanzgruppe Weilersteußlingen
im Schwäbischen Albverein

Re-Start Volkstanz
am Dienstag, 20. Juni ab 18 Uhr im Wanderheim Farrenstall

Wir laden alle Volkstänzerinnen, Volkstänzer, Musikanten, Ehe-
malige und Interessierte recht herzlich zu einem ersten Treffen 
nach der Pandemie ins Wanderheim Farrenstall ein.
Wir wollen zuerst gemeinschaftlich uns bei Wurstsalat stärken 
und nach so langer Zeit zwanglos miteinander reden.

Anschließend werden wir dann noch etwas das Tanzbein zu 
bekannten Volkstänzen schwingen und die Termine für künftige 
Trainingsabende besprechen. Monika Schuster würde die Tanz-
leitung übernehmen.

Auf zahlreichen Besuch freuen sich
der Vorstand (Rudi, Karl, Ernst) und Monika

Volkstanzgruppe bei einem Auftritt 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
ALTHEIM

Mitteilungen der Verwaltung

 

 

 
Einladung zur Wiedereröffnung des Backhauses 

mit Tag der offenen Tür der 
Bürgermeisteramtsstube und Sitzungssaal

Liebe Altheimerinnen und Altheimer,

nach einigen Wochen der Renovierungsarbeiten konnten wir 
bereits vor geraumer Zeit das Backhaus wieder zum Leben  
erwecken.

Gerne möchten wir Sie alle zur „Wiedereröffnung mit Besichti-
gung“ am nächsten Backtag, dem 17.06.2023 ab 15 Uhr einla-
den.
Neben Getränken werden wir auch rustikale Baguette anbieten.

Zur gleichen Zeit gibt es die Möglichkeit von 15 Uhr bis 17 Uhr 
die neu angemieteten Räumlichkeiten „Bürgermeisteramts-
stube und Sitzungsaal“ im Gemeindehaus
St. Michael zu besichtigen und dies mit einem Gläschen Sekt zu 
feiern.
Lassen Sie uns anstoßen!!!

Über Ihr Kommen freut sich:
Das Backhausteam, der Gemeinderat und der Bürgermeister

Nächster Backtag: 17.06.2023

Vorbestellung: bis 14.06.2023 unter:
• backhaus_backteam.altheim@aol.com
• 0175-6459812 (Anrufbeantworter / WhatsApp / SMS)
• Abholung: von 13:00 bis 13:30 Uhr am Backhaus Altheim

Sprechzeiten mit Bürgermeister Andreas Schaupp

Jeweils nach vorheriger Vereinbarung unter Mobil/Whats-
App: 0160 4114402 oder per Mail unter 
andreas.schaupp@altheim-info.de.

Montag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag 18:00 Uhr - 20:00 Uhr 
Freitag 15:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Die Sprechzeiten finden ab sofort im Gemeindehaus
St. Michael  bzw. je nach Vereinbarung statt. 
Sprechzeiten sind auch online als Videokonferenz möglich. 
Terminliche Änderungen vorbehalten. 
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Wasserzähleraustausch

Sehr geehrte Hauseigentümerin, sehr geehrter Hauseigentümer,
sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter,

damit Ihre jährliche Gebührenabrechnung absolut korrekt ist, 
muss Ihr Wasserzähler einwandfrei funktionieren. Nach dem 
Eichgesetz sind wir verpflichtet, alle Wasserzähler in einem 
regelmäßigen Turnus zu wechseln.

Die Eichgültigkeit unserer Wasserzähler – von vielen auch  
Wasseruhr genannt – beträgt 6 Jahre. Daher sind wir als Wasser-
versorger verpflichtet Ihren Wasserzähler nach Ablauf dieser 
Frist auszutauschen. Mit Hilfe der EDV überwachen wir die Eich-
fristen und veranlassen einen rechtzeitigen Wechsel.

Ab sofort werden die Wasserzähler ausgetauscht. Unsere 
Mitarbeiter kommen spontan zu Ihnen nach Hause. Wir  
bitten Sie daher unseren Mitarbeitern Zugang zum Wasserzähler 
zu gewähren, damit die notwendigen Arbeiten ausgeführt wer-
den können. Sollten Sie nicht anzutreffen sein, erhalten Sie 
eine Benachrichtigung zur Terminabsprache.

Der Austausch ist für Sie kostenlos und beansprucht eine  
Montagezeit von ca. 30 Minuten – vorausgesetzt die Absperr-
ventile vor und hinter der Wasseruhr sind funktionstüchtig. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass der Zähler zugänglich ist.

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Verwirrungen 
bzgl. defekten Absperrventilen o.ä. Wir möchten hiermit 
nochmals darauf hinweisen, dass die Gemeinde Allmendin-
gen nur Eigentümer des Wasserzählers ist und nur für des-
sen Unterhaltung verantwortlich ist. Die Unterhaltung der 
Wasserleitungen, Absperrventilen (vor u. hinter der Wasser-
uhr) etc., ab der Grundstücksgrenze, liegt im Verantwor-
tungsbereich des jeweiligen Eigentümers.

Sollte nach dem Zählerwechsel Wasser austreten oder es  
Unstimmigkeiten geben, bitten wir um Rückmeldung bei Frau 
Baitz unter der Telefonnummer 07391 7015-33.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im 
Voraus.

Bürgermeisteramt Altheim

Wir erreichen bis 
zu 85 % aller 
Haushalte.

In mehr als 20 attraktiven 
Gemeinden und Städten.

Freiwillige Feuerwehr Altheim

EINLADUNG
zur 

am Sonntag, 

- Ab 10 

- Zur Mittagszeit bieten wir ein reichhaltiges 

- Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen

- Spiele

Auf Euer Kommen 

Feuerwehr

 

 

 

 

 

EINLADUNG
 

zur Florianshockete 

Sonntag, 02. Juli 2023 am Bürgerhaus

Ab 10 Uhr Frühschoppen -  

it bieten wir ein reichhaltiges Mittagessen

Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen

Spiele für Jung und Alt - 

- Kinderkarussell - 

 

uer Kommen freut sich die 

Feuerwehr Altheim 
 bei Allmendingen 

 

 

 

EINLADUNG 

am Bürgerhaus. 

Mittagessen - 

Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen -  

reut sich die  

 

Umwelt aktuell

Gelber Sack

Abfuhrtermine
Altheim
Freitag, 16. Juni 2923 und Freitag, 30. Juni 2023

Blaue Tonne

Altheim
Dienstag, 27. Juni 2023

Biotonne

Altheim
Montag, 19. Juni 2023



20 Freitag, 16. Juni 2023

Landratsamt 
Alb-Donau-Kreis

Pressemitteilung Nr. 128 / 2023
André Helmlinger leitet künftig Fachdienst 

Soziale Dienste, Familienhilfe

„Der Fachdienst Soziale Dienste, 
Familienhilfe nimmt in unserem 
Sozialdezernat eine besondere 
Stellung ein, weil er Kinder, 
Jugendliche und Familien im 
Alb-Donau-Kreis in vielfältiger 
Weise unterstützt. Die Leitung 
dieses Bereichs setzt ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein, 
Führungserfahrung und Sach-
kunde voraus. André Helmlinger 
bringt all diese Qualitäten mit 
und ist mit den Strukturen unse-
res Hauses bestens vertraut“, 
sagte Landrat Heiner Scheffold.

Der Kreistag des Alb-Donau-Kreises hat André Helmlinger am 
15. Mai 2023 einstimmig die Leitung des Fachdienstes Soziale 
Dienste, Familienhilfe übertragen und damit die Stelle mit einer 
internen Führungskraft zum 1. Juni 2023 neu besetzt. Der bis-
herige Stelleninhaber Robert Egle wechselte zu diesem Termin 
zum Statistischen Landesamt. André Helmlinger war zuletzt 
Leiter des Fachdienstes Jugendhilfe, welcher viele Schnittstel-
len mit der Arbeit der einzelnen Bereiche des Fachdienstes 
Soziale Dienste, Familienhilfe aufweist. Scheffold weiter: „Uns 
war es wichtig, diese Position ohne Vakanz und lange Einarbei-
tungszeit zu vergeben, denn es stehen hier anspruchsvolle Auf-
gaben an. Es ist von großem Vorteil, dass sich Herr Helmlinger 
durch seine bisherige Erfahrung sowohl mit den wirtschaftlich-
rechtlichen Sachverhalten, als auch mit den sozialpädagogi-
schen Inhalten des Fachdienstes auskennt.“

Mit dem neuen Aufgabengebiet kehrt André Helmlinger (34) ein 
Stück weit zu seinen beruflichen Wurzeln zurück: Er ist seit 
2008 im Landratsamt Alb-Donau-Kreis tätig. Schon während 
seines dualen Studiums im Bereich Sozialmanagement arbeitete 
er im Fachdienst Soziale Dienste, Familienhilfe. Nach dem 
Abschluss war er ab 2012 für ein Jahr im Fachdienst Jugend-
hilfe im Bereich der Beistandschaften, Vormundschaften und 
Pflegschaften tätig, bevor er 2013 in den Fachdienst Flücht-
linge, Integration, staatliche Leistungen wechselte. Dort 
betreute er als Sozialpädagoge Geflüchtete in diversen Gemein-
schaftsunterkünften des Kreises und verantwortete ab 2018 als 
Teamkoordinator den Aufbau des kreisweiten Integrationsma-
nagements. Im Oktober 2020 übernahm er den Fachdienst 
Jugendhilfe – zunächst kommissarisch als Krankheitsvertretung, 
dann ab Juli 2021 offiziell als Leiter.

Der Fachdienst Soziale Dienste, Familienhilfe widmet sich ver-
schiedenen Aufgaben: Dort ist zum einen der Allgemeine Soziale 
Dienst angesiedelt. Die Mitarbeitenden unterstützen Eltern bei 
der Erziehung, ergreifen Maßnahmen, wenn das Kindeswohl 
gefährdet ist und vertreten das Jugendamt vor dem Familien-
gericht. Außerdem berät der Fachdienst Eltern von Neugebore-

nen, unterstützt Pflegeeltern und verwaltet gerichtlich bestellte 
Vormundschaften. Die Mitarbeitenden koordinieren die Arbeit 
der Tagespflegestellen, die Schulsozialarbeit für die beruflichen 
Schulen des Landkreises, sind verantwortlich für das Adoptions-
wesen und unterstützen Jugendliche vor Gericht. Das Kreisju-
gendreferat des Fachdiensts berät die Kommunen und fördert 
Jugendliche durch ein breites Angebot an Projekten.

Pressemitteilung Nr. 129 / 2023
Übergangslösung zwischen Amstetten und 

Geislingen
Verstärkerbusse im Schülerverkehr werden zum 

16. Juni eingestellt

Die zwei zusätzlichen Busse auf der Linie 46 zwischen Amstet-
ten und Geislingen fahren nur noch bis einschließlich Freitag, 
den 16. Juni 2023, da die Zeiten des Zugverkehrs nun wieder an 
die alten Schulanfangszeiten in Geislingen angepasst werden.

Diese Verstärkerbusse waren durch das Land Baden-Württem-
berg und den Alb-Donau-Kreis eingerichtet worden, da sich 
durch den Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 die Fahrzei-
ten des MEX 16 so veränderten, dass vor allem Schülerinnen und 
Schüler aus dem Alb-Donau-Kreis, die eine Schule in Geislingen 
besuchen, längere Wartezeiten vor Unterrichtsbeginn in Kauf 
nehmen mussten.

Die Verstärkerbusse sollten ursprünglich nur bis zum nächsten 
Fahrplanwechsel am 12. Juni 2023 fahren. Ab diesem Zeitpunkt 
werden die Abfahrtszeiten des MEX 16 durch die Nahverkehrs-
gesellschaft Baden-Württemberg wieder an die alten Schulan-
fangszeiten in Geislingen angepasst: Künftig wird der MEX 16 
morgens um 7:29 Uhr in Amstetten abfahren und um 7:36 Uhr 
in Geislingen (Steige) ankommen.
Da der Zeitpunkt des Umstiegs direkt nach den Pfingstferien 
stattfindet, verkehren die Verstärkerbusse eine Woche länger, 
um den Umstieg zurück auf den Zug zu erleichtern.

Pressemitteilung Nr. 130 / 2023
Vom 22. Juni bis 1. Juli 2023:

Vollsperrung auf der Kreisstraße zwischen Unter-
kirchberg und Staig wegen Belagsarbeiten

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis lässt ab Donnerstag, den  
22. Juni 2023, den schadhaften Belag der Kreisstraße K 7371 
zwischen Unterkirchberg und dem Anschluss Staig-Essendorf 
auf einer Länge von etwa 1.200 m erneuern. Die Bauarbeiten 
laufen unter Vollsperrung und dauern, sofern das Wetter mit-
spielt, bis zum 1. Juli 2023.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die L 260 durch Ober-
kirchberg weiter über die L 1261 über Beutelreusch sowie Stein-
berg nach Staig und umgekehrt.

Pressemitteilung Nr. 131 / 2023
Führerscheinstelle wegen interner Veranstaltung 

am 21. Juni 2023 geschlossen

Die Führerscheinstelle des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis 
bleibt am Mittwoch, den 21. Juni 2023 wegen einer internen 
Veranstaltung geschlossen und ist auch telefonisch nicht 
erreichbar. Dies gilt für die beiden Dienststellen in Ulm und 
Ehingen.
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Der reguläre Dienstbetrieb findet im gewohnten Umfang wieder 
ab Donnerstag, den 22. Juni 2023, statt. Termine außerhalb des 
Schließtages können per Telefon oder Online-Reservierung ver-
einbart werden.

Pressemitteilung Nr. 132 / 2023
Fachdienst Landwirtschaft bietet Führungen auf 

dem Zentralen Versuchsfeld „Bessere Alb“ in 
Beimerstetten-Eiselau an

Der Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes Alb-Donau-
Kreis bietet für Landwirte und Interessierte im Jahr 2023 Füh-
rungen auf dem zentralen Versuchsfeld in Beimerstetten-Eiselau 
an. Die Führungen finden am Mittwoch, den 28. Juni 2023, um 
10:00 Uhr sowie um 19:00 Uhr statt.

Das Versuchsfeld liegt westlich von Beimerstetten-Eiselau. Die 
Einfahrt ist am Schild „Versuchsfeld“, direkt an der Kreisstraße 
7403 zwischen Beimerstetten und Tomerdingen. Mitarbeiter des 
Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Landwirtschaft, 
informieren anhand der durchgeführten Versuche über Sorten-
eigenschaften und Pflanzenschutzmitteleinsatz in Getreidekul-
turen. Zusätzlich können Versuche mit Silomais und Winterraps 
besichtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl auf 50 pro Ter-
min begrenzt ist.

Da die Teilnahme an den Führungen als Sachkunde-Fortbildung 
im Pflanzenschutz anerkannt ist, benötigen wir vorab eine 
Anmeldung zu einem der beiden Termine unter folgendem Link. 
Die Besichtigung findet dann in Präsenz auf dem Versuchsfeld 
statt:

https://join.next.edudip.com/de/webinar/20235/1922739

Nach wie vor besteht auch die Möglichkeit das Versuchsfeld 
eigenständig zu besichtigen. Versuchsfeldführer liegen dazu in 
einer aufgestellten Box bereit.

Informations-, Beratungs- und
Beschwerdestelle

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für Menschen
mit psychischen Erkrankungen
und ihre Angehörigen im Alb-Donau-Kreis
Mühlweg 8 (Gemeindepsychiatrisches Zentrum Ehingen)
89584 Ehingen
Tel.: 07391 703147
E-Mail: team@ibb.alb-donau-kreis.de
Homepage: www.ibb.alb-donau-kreis.de

Sprechzeiten: Nach telefonischer Terminvereinbarung

Telefonisch sind wir jederzeit für Sie erreichbar (Anrufbeant-
worter).
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mit 
einer Wiederholung. Wir rufen Sie zurück!

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fortschreitende Hilfsbedürftig-
keit können Ihr Leben oder das eines Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, ratsuchende Bürgerinnen
und Bürger und deren Angehörigen wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema 
Pflege“ zu beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der Betroffene möglichst
lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht und Ihre Daten werden ver-
traulich behandelt.

Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des Alb-Donau-Kreises kosten-
frei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:

Alice Renz

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, Berghülen, Heroldstatt, Laichin-
gen, Lonsee, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fort-
schreitende Hilfsbedürftigkeit können Ihr Leben oder das eines 
Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, 
ratsuchende Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörigen 
wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema Pflege“ zu 
beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der  Betroffene 
möglichst lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht 
und Ihre Daten werden vertraulich behandelt.

Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des 
Alb-Donau-Kreises kostenfrei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:

Alice Renz 

Pflegestützpunkt im Alb-Donau-Kreis

Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fortschreitende Hilfsbedürftig-
keit können Ihr Leben oder das eines Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern.
Es kann Menschen in allen Altersstufen treffen.

Die Aufgabe des Pflegestützpunktes ist es, pflegebedürftige, ratsuchende Bürgerinnen
und Bürger und deren Angehörigen wohnortnah und umfassend „Rund um das Thema 
Pflege“ zu beraten. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass der Betroffene möglichst
lange gut und sicher zu Hause leben kann.

Selbstverständlich unterliegt die Beratung der Schweigepflicht und Ihre Daten werden ver-
traulich behandelt.

Die Beratungen sind für Einwohnerinnen und Einwohner des Alb-Donau-Kreises kosten-
frei, neutral und trägerunabhängig.

Ihre Ansprechpartnerin ist:

Alice Renz

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, Berghülen, Heroldstatt, Laichin-
gen, Lonsee, Merklingen, Nellingen, Schelklingen, Westerheim

Tel.: 0731 185-4513
alice.renz@alb-donau-kreis.de
Kontaktzeiten: Montag - Freitag

Zuständig für die Städte und Gemeinden:
Allmendingen, Altheim, Amstetten, Blaubeuren, Blaustein, 
Berghülen, Heroldstatt, Laichingen, Lonsee, Merklingen, Nellin-
gen, Schelklingen, Westerheim

Was sonst noch interessiert

Minigolfanlage Allmendingen

Täglich geöffnet!
Montag – Freitag 17 – 20 Uhr (außerhalb Pfingst-Sommerferien)
Montag – Freitag 14 – 20 Uhr ( in den Pfingst-Sommerferien)
Samstags 14 – 20 Uhr
Sonn- und Feiertage 10 – 20 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich Fam. Knab

Direkt an Ihre Haustür.
Jede Woche neu.
Besser informiert sein.
Ihr Mitteilungsblatt.
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Waldfreibad 
Allmendingen

STAY

BAND

Das Kultbad

24.06.2023

19 Uhr
Eintritt frei

ROCK AM POOL

Agentur für Arbeit Ulm
Agentur für Arbeit Ulm - Pressestelle
Wichernstr. 5, 89073 Ulm

Telefon: 0731 160 407
E-Mail: Ulm.PresseMarketing@arbeitsagentur.de

Pressemitteilung
Nr. 44 / 2023 – 7. Juni 2023

Agentur für Arbeit Ulm

Berufsinformationszentrum am 21. Juni geschlos-
sen

Am Mittwoch, den 21. Juni bleibt das Berufsinformationszentrums (BiZ) in der
Ulmer Wichernstraße wegen einer betriebsinternen Veranstaltung ganztägig
geschlossen.

AOK

Pressemitteilung  Ulm, 13.06.2023
Morbus Crohn: Wenn der Darm chronisch entzündet ist
Behandlungszahlen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis leicht 
gestiegen 

Heftige Bauchkrämpfe, Durchfall und Erbrechen – und das 
oft wochenlang: Morbus Crohn ist eine chronisch-entzündli-
che Darmkrankheit, die meist in Schüben verläuft und bis-
her nicht heilbar ist. Häufig erkranken Menschen zwischen 
dem 25. und 35. Lebensjahr daran. 

In Deutschland liegt die Erkrankungshäufigkeit bei sechs pro 
100.000 Einwohner. Genetische Faktoren spielen bei der Ent-
stehung von Morbus Crohn eine Rolle. Rauchen begünstigt die 
Krankheit ebenfalls.
Auswertungen der AOK Ulm-Biberach zeigen, dass die Zahl der 
Behandlungen in den vergangenen fünf Jahren im Stadtkreis 
Ulm bei den AOK-Versicherten kontinuierlich zugenommen hat. 
Durchschnittlich um 4,4 Prozent pro Jahr. Seit 2017 hat sich die 
Zahl der Patienten mit Morbus-Crohn von 167 auf 199 erhöht. 
Die meisten Betroffenen mit je 21 Fällen gibt es in den Alters-
gruppen 55-59 Jahre und 60-64 Jahre. Im Alb-Donau-Kreis sind 
die Behandlungszahlen mit knapp zwei Prozent nur leicht 
gestiegen – von 344 in 2017 auf 377 in 2021. Hier sind die 
meisten Betroffenen (51 Fälle) zwischen 60 und 64 Jahre alt.
„Die Beschwerden können ähnlich wie bei einer Blinddarment-
zündung auftreten mit kolikartigen Unterbauchschmerzen, 
etwas erhöhter Temperatur und Durchfällen“, sagt Dr. Sabine 
Hawighorst-Knapstein, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg. 
Die Erkrankung verläuft meist in Schüben, die sich mit symp-
tomlosen Phasen abwechseln. Die Symptome beschränken sich 
nicht nur auf den Magen-Dram-Trakt, sondern können auch 
andere Organe betreffen wie zum Beispiel die Haut, Gelenke, die 
Augen und die Leber.
Für die gesicherte Diagnose stehen verschiedene Untersu-
chungsmethoden zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem 
Magen- und Darmspiegelungen, Entnahme von Gewebeproben, 
Bildgebung wie Ultraschall, Labor- und bakteriologische Unter-
suchungen.
Heilen lässt sich Morbus Crohn derzeit nicht. Medikamente kön-
nen aber die Beschwerden lindern und die symptomfreien Pha-
sen verlängern. Je nach Schwere der Erkrankung und Verlaufs-
form können auch chirurgische Maßnahmen nötig sein. „Die 
Behandlung sieht auch zur Prävention unbedingt den Rauchver-
zicht vor“, so die Ärztin. „Einem Drittel der Betroffenen hilft 
eine laktosearme Kost und der Ausgleich von Ernährungsmän-
geln, um vor allem auch bei Heranwachsenden Wachstumsstö-
rungen zu vermeiden.“
Patienten mit gastroenterologischen Erkrankungen, wie chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankungen, können am AOK-Fach-
arztProgramm Fachgebiet Gastroenterologie teilnehmen. Beson-
dere Vorteile für Teilnehmer sowie Details zum Fachgebiet 
Gastroenterologie auf aok.de/pk/bw/facharztprogramm-gastro-
enterologie

Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Unter dem Motto “Tauschen, Kaufen und Verkaufen „ ver-
anstaltet das Biosphären-Informationszentrum Schelklin-
gen-Hütten am Samstag 01.07.23 einen Flohmarkt in der 
Stadtmitte Schelklingens 

Der Flohmarkt ist für Jedermann gedacht. Eine Standgebühr 
wird nicht erhoben. Gewerbetreibende sind nicht gestattet!!
Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet gegen 15 Uhr.
Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Der Aufbau ist 
ab 9 Uhr möglich.  Anbieter sollten sich vor dem Aufbau am 
Infostand melden.
Neben dem Flohmarktgeschehen können die Besucher Schönes, 
Nützliches oder Selbstgemachtes mitbringen und am Biosphä-
ren-Tauschregal gegen langersehnte Lieblingsstücke oder Rari-
täten eintauschen.
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Die Stadtbücherei ist mit einem Medienstand und einem Mini-
Shop vertreten. Viele Gewerbetreibende in der Stadtmitte wer-
den ihre Öffnungszeiten verlängern.

Für Auskünfte steht Ihnen Karina Steudinger unter 
steudinger@infozentrum-huetten.de zur Verfügung.

PRESSEMITTEILUNG  6. Juni 2023
Nr. 50/2023

Die Inklusion mit Leben erfüllen – Vor den 
Special Olympics Weltspielen begrüßen 21 Gast-
geberkommunen Athletinnen und Athleten aus 
aller Welt

Sportministerin Theresa Schopper: „Teilhabe, Gleichberech-
tigung und Chancengerechtigkeit sind das Fundament einer 
offenen und pluralistischen Gesellschaft.“

Gut 500 Tage haben sich 21 baden-württembergische Kommu-
nen gemeinsam mit Special Olympics Baden-Württemberg 
(SOBW) vorbereitet – nun werden mehr als 850 Personen aus 
aller Welt vor den Special Olympics World Games im Südwesten 
ankommen. Sie werden im Rahmen des Host Town-Programms 
vier Tage lang Deutschland und die Menschen in ihren Gastge-
berkommunen kennenlernen und sich auf ihren sportlichen 
Wettkampf bei den Weltspielen in Berlin vorbereiten. Mehr als 
200 Kommunen nehmen bundesweit teil.

Jede Kommune empfängt eine SO-Delegation aus den Teilneh-
merländern und stellt für diese ein buntes und abwechslungs-
reiches Programm aus Training, Sightseeing, Festlichkeiten und 
anderen Höhepunkten zusammen. Das Sportministerium unter-
stützt das Host Town-Programm, und Ministerin Theresa Schop-
per freut sich über die hohe Beteiligung baden-württembergi-
scher Städte und Gemeinden. „Unsere Kommunen haben sich 
mächtig ins Zeug gelegt für ein großes Fest der Gastfreund-
schaft. Und sie fügt an: „Über den Sport können wir verstehen 
lernen, wie Inklusion in der Gesellschaft gelingt: Nämlich indem 
Menschen mit und ohne Behinderung sich auf Augenhöhe 
begegnen – unbekümmert, gemeinsam, mit Freude und Ehr-
geiz.“ Dies geschieht nun vom 12. bis zum 15. Juni in 21 Kom-
munen, die 18 Delegationen zwischen 8 und 114 Personen emp-
fangen – etwa aus Chile (Heilbronn und Neckarsulm), 
Großbritannien (Stuttgart), Vietnam (Pforzheim) oder Liechten-
stein (Gemeinde Klettgau).

Mehr inklusive Strukturen vor Ort aufbauen  – Bevölkerung 
kann mitmachen

Die Special Olympics Weltspiele sowie die Host Town Tage sind 
Erlebnisse für die Sportlerinnen und Sportler, sie stellen aber 
auch die besondere Bedeutung von Inklusion und Teilhabe 
heraus. „Bisher machen noch zu wenige Menschen mit geistiger 
Behinderung Sport. Wir brauchen mehr inklusive Sportstruktu-
ren, damit wirklich alle die Chance haben, ihre Fähigkeiten zu 
entfalten, im gemeinsamen Sport ihr Selbstbewusstsein zu stär-
ken und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Welt-
spiele und das Host Town-Programm sind ideale Möglichkeiten, 
um auf die besondere Bedeutung des Sports für die Inklusion 
aufmerksam zu machen und nachhaltige Strukturen aufzu-
bauen“, sagt SOBW-Präsident Mathias Tröndle, und Sportminis-
terin Schopper fügt an: „„Teilhabe, Gleichberechtigung und 
Chancengerechtigkeit sind das Fundament einer offener und 
pluralistischen Gesellschaft. Es ist daher wichtig, aufgebaute 
Strukturen beizubehalten und weiterzuentwickeln.“

Fast jede teilnehmend Kommune bietet auch Programmpunkte 
während der Host Town Tage, die öffentlich sind. „So kann 
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Inklusion sowie der Austausch zwischen verschiedenen Natio-
nen vor Ort wirklich gelebt werden“, sagt Tröndle und lädt alle 
Interessierten „herzlich ein, dabei zu sein und mitzumachen“. 
Die Freude auf die Delegationen ist auch in den Kommunen 
groß. „Mit vielen Beteiligten aus dem ganzen Enzkreis können 
wir ein abwechslungsreiches Programm für unsere mehr als 
100-köpfige Delegation aus Bangladesh auf die Beine stellen. 
Sowohl die Gäste als auch unsere Region freuen sich schon sehr 
auf die interkulturelle Begegnung und den Austausch“, sagt 
etwa Enzkreis-Landrat Bastian Rosenau und fährt fort: „Ich 
betrachte das Host Town-Programm als einen wertvollen Beitrag 
zur Inklusion und bin zuversichtlich, dass es die Aufmerksam-
keit auch auf unser ‚Bündnis für Inklusion‘ im Enzkreis lenkt. 
Wir wollen den Ball zu diesem wichtigen Thema nachhaltig am 
Laufen halten.“

Weitere Informationen

Special Olympics und Weltspiele
• Special Olympics (SO) ist die weltweite Sportorganisation für 

Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Wie 
die Olympischen Spiele und die Paralympics finden auch die 
Weltspiele von Special Olympics alle vier Jahre statt, 2023 
zum ersten Mal in Deutschland. Dabei stellen etwa 7.000 
Athletinnen und Athleten aus aller Welt vom 17. bis zum 25. 
Juni in Berlin ihr Können unter Beweis und kämpfen bei der 
weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung in 26 olym-
pischen Sportarten um Gold, Silber und Bronze.

• Weitere Informationen zum deutschen Special Olympics Team 
sind hier abrufbar. Mit 77 stellt Baden-Württemberg dabei 
die zweitmeisten Athletinnen und Athleten aus Deutsch-
land, auch die Gesamtdelegation ist mit 121 die zweitgrößte 
aus dem Bundesgebiet.

Host Town-Programm
• Bevor die Delegationen aus aller Welt in die Hauptstadt kom-

men, wird jedes Nationenteam vom 12. bis 15. Juni von 
einer Kommune in Deutschland empfangen. Hierfür wurden 
216 Kommunen, so genannte Host Towns ausgewählt.

• In Baden-Württemberg sind 21 Kommunen Gastgeberstädte 
und -gemeinden von 18 Delegationen unterschiedlicher Grö-
ßenordnung. Karlsruhe etwa erwartet die Delegation aus der 
Schweiz, Tübingen die aus Botsuana und Wilhelmsdorf die 
der Färöer-Inseln. Eine Übersicht finden Sie im Anhang.

• Mit seinen inklusiven Projekten bildet das Host Town-Pro-
gramm das größte kommunale Inklusionsprojekt der 
Geschichte der Bundesrepublik. Das Ziel ist, auch über die 
Weltspiele hinaus ein neues Miteinander zu entwickeln und 
den Raum für Begegnungen zu öffnen. Das Land Baden-
Württemberg hat die Einrichtung eines Projektbüros zur Vor-
bereitung auf die Weltspiele und zur Umsetzung des Host 
Town Programms bei Special Olympics Baden-Württemberg 
bis Ende 2023 finanziell unterstützt. Derzeit laufen Gesprä-
che bezüglich einer institutionellen Förderung über das Jahr 
2023 hinaus, um die geschaffenen Strukturen nachhaltig zu 
verstetigen.

1

Übersicht: Host Towns und Delegationen BW I

Kommune Delegation/SO Programm Del. 
Größe

Baden-Baden SO Guatemala 46

Enzkreis SO Bangladesch 117

Freiburg SO Algerien 45

Heilbronn SO Chile (1) 39

Karlsruhe SO Schweiz 108

Klettgau SO Liechtenstein 14

Künzelsau SO Iran 43

Ladenburg + Ilvesheim SO Dominica 15

Mannheim SO Moldawien 32

Mosbach + Schwarzach SO Mongolei 71

2

Übersicht: Host Towns und Delegationen BW II

Kommune Delegation/SO Programm Del. 
Größe

Neckarsulm SO Chile (2) 20

Pforzheim SO Vietnam 14

Rems-Murr-Kreis (Winnenden, Waiblingen, 
Backnang)

SO Bermuda 35

Rottenburg am Neckar SO Belize 8

Schwetzingen + Wiesloch SO Jamaika 65

Stuttgart SO Großbritannien 114*

Tübingen SO Botswana 42

Wilhelmsdorf SO Färöer Inseln 26

*Die gesamte Delegation aus Großbritannien umfasst 128 Personen.  14  Athletinnen und Athleten werden 
jedoch direkt nach Berlin reisen, sodass in Stuttgart 114 Personen am Host Town Program teilnehmen.
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 KiTA-Qualitätsgesetz: Gute Standards für die 
Kleinsten 

Staatssekretärin im BM FSFJ, Ekin Deligöz, und Staatssekre-
tär im Kultusministerium Baden-Württemberg, Volker Schebe-
sta, unterzeichnen Vereinbarung zum Kita-Qualitäts- und Teil-
habeverbesserungsgesetz

Stuttgart, 9.6.23. Am heutigen Freitag unterzeichneten die Parlamentarische
Staatssekretärin im BM FSFJ, Ekin Deligöz, und der Staatssekretär im Kul-
tusministerium Baden-Württemberg, Volker Schebesta, die Vereinbarung zur
Umsetzung des KiTa-Qualitätsgesetzes.

Ekin Deligöz, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): "Das KiTA-Quali-
tätsgesetz ist eine echte Investition in die Zukunft. Dabei arbeiten Bund und
Länder Hand in Hand für eine gute frühkindliche Bildung für alle. Der Bund
stellt den Ländern bis 2024 rund vier Milliarden Euro bereit. Diese Investitio-
nen in die frühkindliche Bildung sind heute so wichtig wie nie zuvor. Vieler-
orts kämpfen Kitas mit Personalengpässen und müssen zuweilen sogar das
Betreuungsangebot einschränken. Klugerweise investiert das Land die Bun-
desgelder auch in Maßnahmen der Fachkräftegewinnung. Ich danke dem
Land, denn mit dem heute unterzeichneten Vertrag verpflichtet sich Baden-
Württemberg, sämtliche Mittel in die Verbesserung der Qualität zu investie-
ren. Davon können alle KiTa-Kinder profitieren!"

Volker Schebesta, Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport in Baden-Württemberg: „Wir wissen alle – auf den Anfang
kommt es an! Und hierfür braucht es die vereinten Kräfte aller Ebenen. Wir
investieren deshalb mit dem Kita-Qualitätsgesetz in Baden-Württemberg in
die Leitungszeit, um die pädagogische Arbeit zu stärken, unterstützen die
Träger der Einrichtungen in ihren Bemühungen um die Anwerbung von
Fachkräften und verstärken unsere Bemühungen um eine hochwertige
Sprachförderung schon bei den Kleinsten.“

Derzeit verhandelt der Bund mit jedem Bundesland darüber, welche Maß-
nahmen zur Qualitätsentwicklung und zur Verbesserung der Teilhabe in der
Kindertagesbetreuung das Land in 2023 und 2024 umsetzen und wie es die
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vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel einsetzen wird. Baden-Württem-
berg ist das zweite Bundesland nach Bremen, mit dem der Vertrag zur Um-
setzung des KiTa-Qualitätsgesetzes unterzeichnet wurde.
Mit dem KiTa-Qualitätsgesetz setzt der Bund sein finanzielles Engagement
bei der Verbesserung frühkindlicher Bildung und Betreuung fort und unter-
stützt die Länder hierzu in den nächsten zwei Jahren mit insgesamt rund 4
Milliarden Euro. Das KiTa-Qualitätsgesetz gibt vor, dass die Maßnahmen,
die die Länder mit den Bundesmitteln umsetzen, überwiegend in denjenigen
Handlungsfeldern ergriffen werden sollen, die für die Qualitätsentwicklung
von besonderer Bedeutung sind. Hierzu zählen beispielsweise die Gewin-
nung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte, die Stärkung der Kita-Leitun-
gen oder auch die Förderung der sprachlichen Bildung. Die Länder wählen
ihre Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung
der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung anhand ihrer jeweiligen Bedarfe
und der individuellen Situation der Kindertagesbetreuung im Land aus. Hie-
raus ergeben sich entsprechend unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in
den Ländern.

Deutsche Rentenversicherung und ZVK-KVBW:

Aktionstage am 
29. und 30. Juni 2023

Am 29. Juni von 9 bis 17 Uhr, am 30. Juni von 8 bis 12 Uhr: 
Beratungen zum Zusatzversorgungsrecht durch die Zusatzversorgungskasse 
des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK-KVBW) 
sowie zum Recht der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg 

Wo?
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Wichernstraße 10 (im Bastei-Center), 89073 Ulm

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch 
erforderlich unter Telefon 0731 920410.

Bitte bringen Sie Ihre Versicherungsnummer, die 
Versicherungsunterlagen und Ihren Personalausweis mit.

Informationen – 
der erste Schritt, 
um mitreden zu können.

Ihr Amtsblatt hält Sie
auf dem Laufenden.


